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Nachruf
Der Landkreis Bayreuth trauert um seine Mitarbeiterin

Renate Weiß
Frau Weiß trat im Jahr 1975 in den Dienst des Landkreises Bayreuth. Fast ausschließlich
war sie seitdem in der Kfz-Zulassungsstelle eingesetzt.

Mit Zuverlässigkeit, Sorgfalt und pflichtbewusstem Engagement erfüllte sie ihre Aufga
ben und setzte sich stets für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein. Ihre hilfsberei
te Art und ihr ausgeglichenes Wesen zeichneten sie besonders aus und brachten ihr
hoheWertschätzung der Vorgesetzten und der Kolleginnen und Kollegen ein.

Mit ihrem frühen Tod verliert der Landkreis Bayreuth einen lieben Menschen und eine
geschätzte Kollegin, die wir in dankbarer und bleibender Erinnerung behalten werden.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Bayreuth, im Oktober 2023

FlorianWledemann
Landrat

Hans-Jürgen Feulner
Personalratsvorsitzender

Brandgefahren in der Weihnachtszeit
und an Silvester

Die jährlichen Statistiken der Feuerweh
ren und der Brandversicherer zeigen,
dass es gerade in der Advents- und Weih
nachtszeit und zum Jahreswechsel zu ei
nerHäufungvon eigentlich vermeidbaren
Bränden kommt. Oberste Gefahrenquelle
sind dabei Adventskränze, Weihnachtsge
stecke und Christbäume, die mit echten
Kerzen geschmückt werden. Damit man
in dieserHinsicht von unliebsamenÜber
raschungenverschont bleibt und die stim
mungsvolle Weihnachtszeit möglichst un
getrübt verbringen kann, sollten folgende
Hinweise unbedingt beachtetwerden:

- Adventsgestecke und -kränze immer
auf eine feuerfeste Unterlage stellen
und die Kerzen nie unbeaufsichtigt
brennen lassen!

- Möglichst nur frisch geschlagene
Christbäume kaufen; trockene Bäume
sowie ausgetrocknete Zweige von Ge
stecken oder Kränzen rechtzeitig ent
fernen!

Vollzug des Bayerischen Jagdgesetzes;
Ausweisung eines Wildschutzgebietes
für Auerwild im Bereich Schneeberg,

Landkreis Bayreuth

BEKANNTMACHUNG

Das Landratsamt Bayreuth beabsichtigt
in seiner Funktion als Untere Jagdbehör
de aufgrunddesArt. 21 Abs.1-3i. V. m. Art.
49 Abs. 2 Nr.3des BayerischenJagdgeset
zes vom 13.10.1978 (BayRS 792-1-L) zu
letzt geändert durch $ 1 Nr. 405 der Ver
ordnungvom22.7.2014(GVBI. S. 286) eine
Fläche von ca. 36 ha durch Rechtsverord
nung zu einem Wildschutzgebiet für
Auerwild im Bereich Schneeberg zu
erklären.

Der Entwurf der Rechtsverordnung mit
dem entsprechenden Lageplan M 1:
15.000 liegt in der Zeit vom 28. November
2023 bis 27. Dezember 2023 jeweils wäh
rend der üblichen Öffnungszeiten im
Landratsamt Bayreuth, Markgrafenallee

5, 95448 Bayreuth, Zimmer Nr. 237, zur
allgemeinenEinsichtnahme aus.

Die Bekanntmachung wird zusammen
mit den Verordnungsunterlagen darüber
hinaus auf der Internetseite des Land
kreises Bayreuth http://ww.landkreis
bayreuth.de unter der Rubrik "Amtliche
Bekanntmachungen" eingestellt.

Während der Auslegungsfrist können
Bedenken und Anregungen der betroffe
nenÖffentlichkeit undvonVereinigungen
gegen das Vorhaben schriftlich oder zur
Niederschrift beim Landratsamt Bay
reuth erhobenwerden.

Es wird daraufhingewiesen, dass Kosten,
die durch die Einsichtnahme der Verord
nungsunterlagen entstehen, nicht ersetzt
werden.

Bayreuth, 2. November2023
Wiedemann
Landrat

- Weihnachtsbäume standsicher und
mit ausreichendem Abstand zu brenn
baren Vorhängen, Teppichen, Möbel
stücken, Deckenetc. aufstellen!

- Möglichst keinen brennbaren
Schmuck aus Papier, Stroh, Holz oder
ähnlichem verwenden, wenn echte
Weihnachtskerzen aufgesteckt wer
den!

- Kerzen auf nicht brennbaren Kerzen
haltern sicher und mit ausreichendem
Abstand zu allen brennbaren Materia
lien befestigen (handelsübliche Stea
rinkerzen entwickeln direkt über der
Flamme eine Temperatur von 650 bis
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Sitzung des Auschusses
für Kreisentwicklung, Tourismus

und Wirtschaft
Am Montag, 27. November 2023, um 14.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des
LandratsamtesBayreuth, die

7. Sitzung des Ausschusses
für Kreisentwicklung, Tourismus und Wirtschaft

statt.
Tagesordnung:
ÖffentlicheSitzung
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für
Kreisentwicklung,Tourismus undWirtschaft am12.6.2023

2. Bekanntgaben
3. RE-Mobilität;
Mobilitätsstationen;
KonzeptionundFinanzierungsbeteiligungdurchdenLandkreis

4. RE-Mobilität;
Nahverkehrsplan;
BeratungderEndfassung;
AntragKReUnglaubundWagner (SPD-Fraktion) vom20.1.2020;
AntragKRBär(JL-Fraktion) vom10.9.2020;
Antrag KRe Wagner (SPD-Fraktion) und van de Gabel-Rüppel (GU
Fraktion) vom17.9.2020

5. RE-Mobilität;
NahverkehrslinieWaischenfeld -Ebermannsstadt;
Gemeinwirtschaftlicher Finanzierungsansatz in Aufgabenträger
schaft durch denLandkreis Bayreuth

6. Sonstiges,Anfragen
Bayreuth, 16. November 2023
Landratsamt
Wiedemann
Landrat

kassenbücher, ausgestellt von der Spar
kasse Bayreuth, wurden unbewusst ver
nichtet:

Konto-Nr.:
Konto-Nr.:
Konto-Nr.:

3710197546
3714003674
3714010893

Gemäß Art. 35 des Ausführungsgesetzes
zumBGB wird der gegenwärtige Inhaber
dieser Urkunden aufgefordert, binnen ei
nerFrist von

drei Monaten

seine Rechte unter Vorlage der Sparkas
senbücher bei der unterzeichneten Spar
kasse anzumelden.

Die Urkunden werden nach Fristablauf
für kraftlos erklärt.

Bayreuth, 6. November 2023
SparkasseBayreuth
DerVorstand

Nachtragshaushaltssatzung
des

Zweckverbandes Therme Obernsees
einschließlich des Eigenbetriebs

Therme Obernsees
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund Art. 40 Abs. 2, 41 und 26 Abs. 1
des Gesetzes über die kommunale Zusam
menarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 68 Abs.
1 i. V. m. Art 63 ff. der Gemeindeordnung
(GO), der Eigenbetriebsverordnung
(EBV) und 10 Abs. 2 Nr. 4 sowie § 17 der
Verbandssatzung erlässt der Zweckver
band Therme Obernsees folgende Nach
tragshaushaltssatzung:

1.000 Grad Celsius!). NachMöglichkeit
nur nicht tropfende Kerzen verwen
den. Anzünden der Kerzen immer von
oben nach unten, Auslöschen dagegen
vonuntennach oben! Brennende Ker
zen immer beaufsichtigen und Kinder
nie damit alleine lassen! Weit abge
brannteKerzenrechtzeitig entfernen!

- Schön verpackte Geschenke unter
demWeihnachtsbaumbrennen imUn
glücksfall ebenso lichterloh! Besser al
so, Geschenke nicht unmittelbar unter
denBaum legen.

- Sternwerfer; wenn überhaupt, nur im
Freienverwenden!

- Feuerwerkskörper und -raketen sind
"Sprengstoff'. Für eine möglichst si
chere Silvesterfeier sollten Sie deshalb
insbesondere beachten:
• Lassen Sie Jugendliche unter 18
Jahren nicht mit diesen Gegenstän
den hantieren. Beachten Sie unbe
dingt die Gebrauchshinweise der
Hersteller. Mit wenigen Ausnah
men ist eine Verwendung von Feu
erwerken in geschlossenen Räu
menverboten.

• NehmenSienachdemAnzündenei
nen ausreichenden Sicherheitsab
stand ein. Werfen Sie Feuerwerks
körper und -raketen nicht blind
lings weg - und zielen Sie niemals
aufMenschen. Zünden Sie nicht ge
zündete Feuerwerkskörper (Blind
gänger) niemals nocheinmal.

• Bewahren Sie Feuerwerkskörper
so auf, dass keine Selbstentzün
dung möglich ist. Tragen Sie Feuer
werk niemals am Körper, etwa in
Jacken- oderHosentaschen.

- Sollte es dennochzu einemBrandkom
men, sofort die Feuerwehrüber die ein
heitliche Notrufnummer 112 alarmie
ren!

Bayreuth, 3. November2023
LandratsamtBayreuth
Wiedemann
Landrat

Aufgebot von
Sparkassenbüchern

Die nachstehenden aufgeführten Spar-

$1
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
wird von 1.000.000,00 € um 2.000.000,00 €
erhöht und damit auf 3.000.000,00 € neu
festgesetzt.

$ 2
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt
am 1. Januar2023 inKraft.

Bayreuth, 06. November2023
Wiedemann
Landrat
Verbandsvorsitzender

Die Nachtragshaushaltssatzung 2023 des
Zweckverbandes ThermeObernsees wird
vom Tag der Veröffentlichung dieser
Bekanntgabe imAmtsblatt des Landkrei
ses Bayreuth bis zur nächsten amtlichen
Bekanntmachung in der Geschäftsstelle
des Zweckverbandes im Landratsamt
Bayreuth, Zimmer-Nr. 163, Markgrafenal
lee 5, 95448 Bayreuth, während der allge
meinen Öffnungszeiten zur öffentlichen
Einsichtnahme ausgelegt.
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